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Ablauf



Klassische Gemeindekompetenz

Aber nach Vorgabe des 

übergeordneten Rechts

Ablauf:

Vorprüfung Kanton

Beschluss Gemeinde

Genehmigung Kanton
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Ortsplanungsverfahren



Revision des Raumplanungsgesetzes vor 12 Jahren

Zustimmung im Kanton Luzern mit rund 2/3 Ja-Anteil

(bisheriges RPG)
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RPG-Revision 2013



Anpassung Richtplan
S1-9
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Richtplan



Rückzonungsstrategie

Vom Regierungsrat am 
30. Januar 2020 verabschiedet

Legt Verfahren und Kriterien fest
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Strategiepapier



Gemeinde oder Kanton?

Grundsatzentscheid: Rückzonung im Ortsplanungsverfahren

Ortsplanung ist Sache der Gemeinden

Aber Mischform: Vollzug im kommunalen Ortsplanungsverfahren, 
aber mit relativ enger kantonaler Vorgabe

Kanton geht aktiv auf Gemeinden zu und fordert sie zur Umsetzung auf
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Wer vollzieht die Rückzonungen?



überdimensionierte Bauzonen?
Bedarf für die nächsten 15 Jahre

Muss objektiviert werden 
-> LUBAT

Rechnerisch über den ganzen
Kanton: 170 ha
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Welche Bauzonen sind überdimensioniert?



Welche Vorgaben an Gemeinden?

Quantitativ: massliche
Vorgabe machen?

Qualitativ: raumplanerisch werten?

Rein masslich untauglich, deshalb 
zweite Bewertung nötig
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Quantität oder Qualität?



Grundsätze
Verhindern, dass in der nächsten Revision wieder eingezont wird

Alle Gemeinden müssen sich weiterentwickeln können

Bei der Interessenabwägung mit anderen raumplanerischen Grundsätzen 
kommt der Rückzonung ein hohes Interesse zu

Hohes Wachstumsszenario des Bundes

Plus Marge

Plus Verhältnismässigkeitsprüfung
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Welche Bauzonen sind überdimensioniert?



Die anschaulichsten Kriterien:

Grösse der unüberbauten Bauzonenfläche

Lage innerhalb der Gemeinde und in der Bauzone

Erschliessung inkl. ÖV

Erschwerte Bebaubarkeit
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Raumplanerische Beurteilung
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Beispiel Rückzonungsfläche



Kriterien

Bauzonendauer

Gültiger Gestaltungs- oder Bebauungsplan

Bauabsichten (falls Baugesuch bis spätestens Ende 2018 
eingereicht wurde)
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Verhältnismässigkeitsprüfung
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Beispiel Verhältnismässigkeit



Beurteilung der Parzellen

Jede Parzelle wird gemäss den Kriterien beurteilt

Rechtsgleichheit gilt in der Nutzungsplanung eingeschränkt

Raumplanerische Grundsätze können verletzt werden

Resultat: 67 statt 170 ha, nicht ganz 100 Fussballfelder
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Ergebnis 
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Beispiel Kleinstbau- oder Briefmarkenzone
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Beispiel Baulücke



21 Gemeinden sind betroffen

Einige beschränken sich auf fachlichen Austausch, mit anderen 
findet mehrfach persönlicher Austausch statt

Erste Information an die Gemeinden 2018 (Stichtag)

Gemeinden sind zuständig für Kommunikation

Kritisch für Vollzug: Bau-Boom mit Bekanntwerden des Vollzugs 
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Verhalten der Gemeinden



Rund 1000 Parzellen oder rund 600 Grundeigentümerinnen und  
Grundeigentümer sind betroffen

Betroffene Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer melden 
sich

gar nicht

per Telefon

per Mail

per Brief

persönlich im Regierungsgebäude
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Verhalten der Betroffenen



Ungewöhnlicher Fall in Hitzkirch-Retschwil (LZ vom 4.11.2020):
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Unerwartetes



Vereinzelte Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer machen 
«Härtefall» geltend

Einheitliche Vorgaben
Handwechsel des Grundstücks vor maximal zwei Jahren

Glaubhaftmachung, dass den Parteien beim Handwechsel nicht bekannt sein 
konnte, dass das Grundstück als potenzielle Rückzonungsfläche gilt

Der Härtefall muss eine persönliche oder soziale Komponente haben
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Härtefall-Praxis
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Beispiel Härtefall
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Beispiel Härtefall



Zahlreiche Medienberichte

Bsp. Luzerner Zeitung vom 5. Juni 2020
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Mediale Berichterstattung



Aber auch: Luzerner Zeitung vom 3. August 2021
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Mediale Berichterstattung



(Zentralplus, 15.6.2022)
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Politischer Widerstand



Ausgangslage: Vorwurf, 
Kanton sei «zu streng»

Erkenntnis externes 
Gutachten: Kanton sei
«zurückhaltend und
pragmatisch»
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Externe Begutachtung



Drei Kategorien von Gemeinden:

Gemeinderat und Gemeinde dafür

Gemeinderat dafür, Gemeinde dagegen

Gemeinderat und Gemeinde dagegen

In der Regel Mischformen

29

Verhalten der Gemeinden



Auf Ebene Gemeinde
Sistierung von Baubewilligungsverfahren
Erlass von kommunalen Planungszonen

Auf Ebene Kanton
Sistierung von Baubewilligungsverfahren (vom Kantonsgericht untersagt)
Erlass von kantonalen Planungszonen
Ersatzvornahme (kantonale Nutzungsplanung)
Anordnung im Genehmigungsverfahren 

30

Instrumente zur Durchsetzung des Vollzugs



Grenzen der Beschlussfassung an Gemeindeversammlung

An Gemeindeversammlung nur interessierte Teilnehmer/innen

Praktisch immer enorm hohe Ablehnung der Rückzonung

Offene Abstimmung unter Nachbarn heikel

Anders bei Urnenabstimmung, hier gibt es enorm hohe Zustimmung

Vitznau:
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Kommunaler Beschluss



Zweites Gutachten

Gemeindeautonomie 
eingeschränkt

Anordnung Regierungsrat:
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Anordnung durch Kanton?



Die Gemeinde als Enteignerin trägt kein Kostenrisiko: MWA-Fonds 
finanziert Entschädigungen:
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Kostenrisiko für Gemeinden?



Für Betroffene schwieriger

Entschädigung nach Enteignungsrecht

Volle oder gar keine Entschädigung

In den meisten Fällen wohl entschädigungslose Nichteinzonung

Deshalb häufige Forderung nach kantonaler Entschädigung
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Kosten für Betroffene?



Kantonsgericht hat bislang jede Rückzonung gutgeheissen

Bundesgericht hat erstmalig die 
Rückzonung (Rickenbach) 
gutgeheissen

Schätzungskommission
verneint materielle 
Enteignung wegen
Nichteinzonung
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Aktueller Stand und Rechtsprechung



BUWD als thematisch breitestes Departement

Rückzonung nur eine von vielen Vollzugsaufgaben

Vollzug ist entscheidend: immer auch bei der Gesetzgebung 
mitdenken

Die Rückzonungen können Vertrauen in Rechtsstaat ankratzen

Aber: Grosser Rückhalt in Bevölkerung und Rechtsprechung
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Schlussbemerkung



https://baurecht.lu.ch/Rueckzonung

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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https://baurecht.lu.ch/Rueckzonung

